
Teilhabeassistenz

Zu zweit schneller das Ziel erreichen

DRK Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau GmbH

„Was im Vorhinein nicht ausgegrenzt wurde,
muss hinterher nicht eingegliedert werden.“

– Richard von Weizsäcker –

Wir sind für Sie da:

DRK Soziale Dienste

Kreis Groß-Gerau GmbH
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OR NOTHING

ALL INCLUSIVE

Gemeinsam fürs Leben lernen.

Tel: 061 47 / 202-384

Fax: 061 47 / 202-385

E-Mail : schulassistenz@drk-gg.de

www.drk-gg.de

Wir suchen Mitarbeitende.

Werden Sie Tei l

unseres Teams!

bewerbung@drk-gg.de



Unsere VisionAuf demWeg zur Inklusion

Inklusion mit dem DRK

Seit 1 996 stellt das DRK für Schüler*innen mit

Beeinträchtigungen an fast allen Regel- sowie

Förderschulen des Kreises Groß-Gerau eine Teil-

habeassistenz. Eltern und Kinder profitieren von

der langjährigen Erfahrung und Kompetenz.

Was ist eine Schulbegleitung?

Eine Schulbegleitung, auch genannt Teilhabe-

assistenz, ist eine individuell abgestimmte Un-

terstützung im Schulalltag Ihres Kindes.

Gemeinsame Ziele
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Anspruch im Fachteam

Wir finden die passende Assistenz und stellen

sie Ihnen in einem persönlichen Gespräch vor.

F
o
to
:
G
e
rh
a
rd
S
e
y
b
e
rt
/s
to
c
k
.a
d
o
b
e
.c
o
m

Unser Ziel

Teilnahme am Regel-
unterricht sicherstellen.

Unser Leitsatz

„Hilf mir, es selbst zu
tun!“ (M. Montessori)

Unser Vorhaben

So nah wie nötig, so weit
wie möglich.

Bedarfsgerechte Begleitung

Unsere Mitarbeitenden sind verlässliche An-

ker im Schulal ltag Ihres Kindes.

– Hospitation im Unterricht

– Austausch mit Lehrkräften, Schulleitung

und Kostenträgern

– Teilnahme an Runden Tischen/ Hilfeplan-

gesprächen

– Austausch mit Institutionen, die zum

Helfersystem dazugehören

– Austausch mit Ihnen als Sorgeberechtigte

– geschulte Assistenzkräfte

Wir bieten Ihnen

Welche Voraussetzungen gibt es?

Ausgehend vom Prinzip der Gleichberechti-

gung, soll ein inklusives Bildungssystem auf

allen Ebenen und ein Recht auf lebenslanges

Lernen garantiert werden. Im Artikel 24 der

UN-Behindertenrechtskonvention ist dieser

Rechtsanspruch verankert und ist in Deutsch-

land im Jahr 2009 in Kraft getreten.

Das Recht der Eingliederung ist im Bundes-

teilhabegesetz (BTHG) geregelt. Die Sorgebe-

rechtigten können beim zuständigen Kosten-

träger einen Antrag auf ambulante Eingl ie-

derungshilfe stel len.

Die Hi l fe ist eine Sozial leistung nach dem

SGB IX oder der Jugendhilfe nach SGB VII I .

Eine Teilhabeassistenz kann gewährt werden,

wenn Schüler*innen eine geistige, körperliche

und/oder sozial-emotionale Beeinträchtigung

haben. Die tatsächliche Unterstützung orien-

tiert sich an den ind ividuel len Tei lhabeein-

schränkungen des Kindes oder Jugendlichen,

die von der pädagogischen Eingliederungshilfe

geprüft werden.

Foto: levelupart/stock.adobe.com

Während des gesamten Hilfeverlaufs sind wir

Ansprechpartner für Ihre Anliegen. Flexibil ität,

Transparenz und kompetente Koordination

haben für uns eine hohe Priorität.

Unser Wunsch ist, dass die Kinder und Jugendli-

chen durch eine gute Kooperation aller Beteil ig-

ten von einer Schulbegleitung profitieren.

– bei der Organisation des Arbeitsplatzes

– bei der Strukturierung des Schulal ltags

– bei der Förderung der Konzentration

– im Umgang mit Regeln und Anforderungen

– im Kontakt mit Lehrenden und Kindern

– bei der Verhinderung und Bewältigung

von Krisen

– im lebenspraktischen Bereich

– bei der Mobil ität und der Kommunikation

– bei der Bewältigung des Schulweges

– bei der Begleitung von besonderen

Aktivitäten (Ausflüge und Klassenfahrten)

– durch einfache pflegerische Tätigkeiten

Unser Anliegen ist, die Talente Ihres Kindes zu

erkennen, zu fördern und es dabei in seiner In-

dividualität wertzuschätzen.

Wir unterstützen individuell




